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„Das größte Unrecht ist das Recht des Stärkeren.“

(Marie von Ebner-Eschenbach, 1830–1916)

„Die Leiden der Kleinen sind keine kleinen Leiden. 
Daher müssen wir ihnen helfen und ihnen zuhören.“

(Janusz Korczak 1878–1942)

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, 
gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, 
Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, 
ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, 
der vorrangig zu berücksichtigen ist.“

(Artikel 3 Abs. 1 UN-KRK v. 20.11.1989)
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Vorwort zur 4. Auflage

Seit der letzten Auflage (2017) haben sich die Debatten um den Kinderschutz 
und dessen Stellung in der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) noch weiter inten-
siviert, nicht zuletzt wegen stärker in das Hellfeld gerückter Misshandlungen 
und Missbrauchsfälle von sexualisierter Gewalt. An der Aufgeregtheit der 
medialen Berichterstattung hat sich nichts geändert. Die Kritik von Medien 
und Öffentlichkeit richtet sich mit Vehemenz gegen das angebliche Versagen 
der Jugendämter. Gerne wird skandalisiert, ohne zu einer Problemlösung bei-
zutragen. Angesichts einer zeitweise steigenden Zahl von minderjährigen, 
unbegleitet nach Deutschland einreisenden jungen Menschen geriet die In-
obhutnahme auch zwischen die Fronten der zum Teil heftig ausgetragenen 
öffentlichen „Flüchtlingsdebatte“ und der fachlichen Diskussion über den an-
gemessenen Umgang mit (jungen unbegleiteten) Geflüchteten (hierzu Kap. 2.1.4, 
4.2.2.3 und 4.3). Aktuell verdichten sich die Hinweise darauf, dass im laufen-
den Jahr 2022 die Entwicklung der Iohn nach Auslaufen wesentlicher Coro-
na-Beschränkungen (und einer damit einhergehenden besseren Zugänglich-
keit von Iohn-Stellen für Selbstmeldungen als auch einer wieder besseren 
Sichtbarkeit von akuten Gefährdungslagen für das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen) an Dynamik zugenommen hat und keineswegs mehr nur auf 
die UMF begrenzt ist. Nicht zuletzt aufgrund eines extremen Fachkräfteman-
gels kann in einigen Kommunen zeitweise keine den Bedarfen entsprechen-
de Zahl belegbarer Iohn-Plätze vorgehalten werden, sodass das Kinderschutz-
System in manchen Kommunen kurz vor dem Kollaps steht.1

Offenkundig ist, dass in der breiten Öffentlichkeit und Politik die unter-
schiedlichen Aufgaben von Ordnungsbehörden, Justiz und KJH nicht hin-
reichend differenziert wahrgenommen und bewertet werden. Kinderschutz 
ist seit jeher integraler Bestandteil (vgl. § 1 Abs. 3 SGB VIII) der Aufgaben 
der KJH. Insoweit hatte das sog. Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 2011 
nichts wesentlich Neues gebracht. Mit § 8a SGB VIII wurde die Schutzver-
pflichtung des Jugendamts lediglich „vor die Klammer“ gezogen. Auch das 
KJSG 2021 soll(te) zu einem verbesserten Kinder- und Jugendschutz beitra-
gen, im Wesentlichen durch Änderungen im Hinblick auf die interdiszipli-
näre und institutionenübergreifende Zusammenarbeit an Schnittstellen 
(z. B. § 8a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 und 5, § 50 Abs. 2 SGB VIII; § 4 KKG), die 
Regelungen bzgl. Auslandsleistungen (§ 38 SGB VIII), Familienpflegestel-
len (§§ 37a ff. SGB VIII) sowie zur Betriebserlaubnis (§ 45 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 

1	 Vgl. hierzu https://igfh.de/kinderschutz-gefahr (Abruf 20.10.2022).

https://igfh.de/kinderschutz-gefahr
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2, 4 SGB VIII). Auch wenn die Regelungen zur Iohn im Wesentlichen – bis 
auf die Verpflichtung zu einer adressatengerechten Aufklärung von jungen 
Menschen und ihren Eltern in der Krisensituation – unberührt blieben, ha-
ben wir eine gründliche Durchsicht und Aktualisierung des rechtlichen 
Teils des Handbuchs vorgenommen.

Im SGB VIII wird Kinderschutz als eine sozialpädagogische Aufgabe formu-
liert, die mit sozialpädagogischen Mitteln und Methoden wahrzunehmen ist. 
Die Inobhutnahme am Ende der von § 8a SGB VIII vorgezeichneten Interven-
tionsstufen hat sich in den letzten Jahren auch in der Praxis der KJH vieler-
orts zu der sozialpädagogischen Krisenintervention entwickelt, die der Ge-
setzgeber im Sinn gehabt hat (hierzu Kap. 4.2.1). Im Hinblick auf die höchst 
unterschiedlichen Lebens- und Krisensituationen junger Menschen (vgl. 
hierzu die in Kap. 2.1 beschriebenen Zielgruppen) ist die Praxis der Iohn aber 
weiterhin vor große Herausforderungen gestellt, insb. die (spezifischen) Be-
darfe angemessen abzudecken und immer wieder weiter zu entwickeln. Trotz 
deutlich zurückgehender Geburtenzahlen und des Bevölkerungsanteils von 
Kindern und Jugendlichen geht die Zahl der Inobhutnahmen, insb. auch die 
wegen einer nicht anders abwendbar erscheinenden Gefährdung (§ 42 Abs. 1 
Nr. 2 SGB VIII) in Deutschland nicht in gleicher Weise zurück, sondern 
schwankt von Jahr zu Jahr und nahm zeitweise (bis 2019) zu (im Detail 
s. Kap. 2.3). Zwar deutet das nicht auf eine steigende Zahl von Kindeswohl-
gefährdungen, sondern eher auf eine gestiegene Sensibilität der Wahrneh-
mung und auf ein verändertes Vorgehen der Jugendämter im Sinne einer frü-
heren Intervention hin. Die im Vorwort der zweiten Auflage wiedergegebene 
Sorge der Kinderschutz- und Jugendhilfeverbände vor einer „Ausweitung 
von Kontrolle“ (s. u.) ist aber längst Normalität. Nun geht es darum, diese zu-
mindest fachlich angemessen und professionell zu gestalten.

Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, mit einer interdisziplinären Perspektive und 
gleichzeitig der erforderlichen disziplinär-fachlichen Gründlichkeit eine 
Orientierung für die schwierige Arbeit im Alltag der Krisenintervention 
durch die KJH zu geben. Hierzu ist das Buch in zwei Teile gegliedert. Im 
ersten Teil sind zunächst die wichtigsten sozialwissenschaftlichen/-päda-
gogischen Grundlagen der Krisenintervention dargestellt und die interdis-
ziplinären Erkenntnisse der Bezugswissenschaften zugänglich gemacht 
(Kap. 1). Im zweiten Kapitel wird die Praxis der Inobhutnahme auch unter 
Auswertung der empirischen Daten der amtlichen Statistik (Destatis) be-
leuchtet (s. Kap. 2.3). Im Teil II des Buches wird zunächst im dritten Kapitel 
in die zum Verständnis der Iohn-Standards unverzichtbaren verfassungs-
rechtlichen, familien- und sozial- wie migrationsrechtlichen Grundlagen 
(Letztere insb. auch unter Beachtung des internationalen Rechts) der Schutz-
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verpflichtung und Krisenintervention durch die KJH eingeführt. Diese drei 
sozial- und rechtswissenschaftlichen Kapitel bilden die Grundlage für die 
detaillierte Kommentierung der Bestimmungen für die Krisenintervention 
durch die KJH im vierten Kapitel, angefangen vom Umgang mit Gefähr-
dungsmeldungen (Kap. 4.1) bis zur Durchführung und Beendigung der In-
obhutnahme (Kap. 4.2). Im Kap. 4.3 werden die besonderen Herausforde-
rungen im Rahmen der sog. „vorläufigen“ Inobhutnahme von unbegleitet 
nach Deutschland einreisenden Minderjährigen behandelt.

Dieses Handbuch hat den Anspruch, zur Qualitätsentwicklung und -siche-
rung in der Praxis beizutragen. Die Herausforderungen sind in den letzten 
Jahren und für die 4. Auflage nicht geringer geworden. Ich bin deshalb froh, 
dass neben Prof. Dr. Diana Düring und Andreas Neumann-Witt, die mich 
bereits in der dritten Auflage unterstützt haben, drei weitere Kolleg:innen 
das Team der Autor:innen verstärken. Dr. Jens Pothmann (DJI, München), 
der bereits für die Vorauflagen wertvolle Unterstützung im Hinblick auf die 
Auswertung der statistischen Daten geleistet hatte, verstärkt nun das Auto-
renteam im sozialwissenschaftlichen Teil I des Handbuches. Ebenso froh 
bin ich über die Zusammenarbeit mit Susanne Achterfeld und Dr. Janna 
Beckmann (beide DIJuF, Heidelberg) im rechtswissenschaftlichen Teil II des 
Handbuches. Es bleibt weiterhin meine Aufgabe, die besondere inter-/trans-
disziplinäre Perspektive des Handbuchs durch die wechselseitigen Bezüge 
der beiden, einerseits sozialwissenschaftlichen, andererseits rechtswissen-
schaftlichen Teile des Werkes sicherzustellen. Die jeweiligen Teile verant-
worten wir in den jeweiligen Teams inhaltlich jeweils gemeinsam wie folgt:

Teil I: Trenczek, Düring, Neumann-Witt, Pothmann

Teil II: Trenczek, Achterfeld, Beckmann

Wir bedanken uns auch wieder für die Rückmeldungen aus Wissenschaft 
und Praxis zur 3. Auflage sowie insb. bei den Kolleg:innen der FG Inobhut-
nahme in der IGfH für wichtige Hinweise, kritische Fragen und weiterfüh-
rende Diskussionen.

Die empirischen Daten sind auf dem aktuell verfügbaren Stand; Rechtspre-
chung und Literatur wurden ebenfalls bis Ende Okt. 2022 eingearbeitet (ak-
tuelle, zum 1.1.2023 in Kraft tretende gesetzliche Änderungen konnten in 
der Druckfahne noch berücksichtigt werden). Trotz der Unmöglichkeit 
einer vollkommen gender-gerechten Schreibweise bemühen wir uns um 
eine gender-sensible Sprache. Wir bitten um Nachsicht, wenn uns das mit 
Rücksicht auf den Lesefluss an einigen Stellen nicht gelungen sein sollte.

Hannover, im Okt. 2022

Thomas Trenczek
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Es vergeht derzeit kaum eine Woche, in der die Medien nicht über die Ver-
nachlässigung, die Misshandlung (insb. durch sexualisierte Gewalt) von 
Kindern berichten. Zwar ist kaum anzunehmen, dass die tatsächliche Zahl 
von Kindesmisshandlungen, Missbrauchs- und Fällen schwerer Vernach-
lässigung heute wesentlich höher als früher ist, vielmehr werden diese 
schrecklichen Geschehen aufgrund einer größeren Sensibilität vom Dunkel- 
ins Hellfeld transportiert und durch die allgegenwärtige Medienwelt über-
regional schneller und dichter präsentiert. Wie dem auch sei, die Betroffen-
heit ist angesichts jedes einzelnen dieser erschütternden Schicksale groß. 
Stets wird gefragt, wie es dazu kommen konnte, schnell kommt der Vorwurf 
das Jugendamt oder die Sozialarbeiter hätten versagt. Um der Fassungs- 
und Hilflosigkeit und dem eigenen Unverständnis Luft zu machen, braucht 
man einen Schuldigen. In manchen Foren ist die Diskussion an Heuchelei 
nicht mehr zu überbieten. Da werden von selbst ernannten Fachleuten, 
Politikern und Medien schlichte und z. T. nachgewiesen untaugliche Re-
zepte des härteren Eingreifens beschworen und immer wieder Sanktionen 
gefordert. Die tagespolitischen Vorschläge beschränken sich entweder auf 
eine inhaltslose Rhetorik oder auf die Forderung nach mehr Kontrolle und 
Eingriffen, Vorschläge, die für eine symbolische Politik geeignet sind und 
entschlossenes Handeln suggerieren sollen, aber an den Lebensverhältnis-
sen und Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen in dieser Gesell-
schaft nichts ändern. Ungeachtet einer intensiven Kindesschutz- und Prä-
ventionsrhetorik wird hier das gesellschaftliche Versagen sichtbar, Fami-
lien mit Kindern angemessene Unterstützungsleistungen und Hilfen gerade 
in Schwierigkeiten zuteilwerden zu lassen. Zurecht kritisierten die deut-
schen Kinderschutz- und Jugendhilfeverbände deshalb unlängst in einer 
aktuellen Presseerklärung, dass hier lediglich, „mit alten Reflexen der Aus-
weitung von Kontrolle“2 reagiert und somit die Chance vertan werde, sich 
den tatsächlichen Herausforderungen zu stellen.

Die sozialpädagogische Fachlichkeit in der KJH gerät immer wieder unter 
Druck insbesondere von Medien und Politik, die jeweils ihre eigenen Vor-
stellungen darüber entwickeln, was KJH alles tun muss oder nicht tun darf, 
um Kinder zu schützen. Einerseits wird den JÄ und ihren Fachkräften3 (ins-

2	 Gemeinsame Presseerklärung der Kinderschutz- und Jugendhilfeverbände JAmt 2008, 16.
3	 Trotz der Unmöglichkeit einer vollständig gender-gerechten Schreibweise bemühen wir uns 

um eine gender-sensible Sprache. Wir bitten um Verständnis, wenn uns das mit Rücksicht 
auf den Lesefluss nicht immer gelungen ist.
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besondere im ASD) in der Öffentlichkeit vorgeworfen, trotz Kenntnis von 
Indizien für eine Gefährdung untätig geblieben zu sein oder eine rechtzeitige 
und notwendige Risikoeinschätzung versäumt zu haben. Andererseits wer-
den Mitarbeiter:innen der Jugendämter immer wieder kritisiert, wenn sie es 
wagen, sich „vorschnell“ in das Elternrecht einzumischen oder die Grenzen 
des Budgets für präventive Unterstützungsleistungen und intensive Erzie-
hungshilfen für Familien in belastenden Lebenslagen zu überziehen.

Im Bereich des Kinderschutzes gibt es keine einfachen Antworten, müssen 
hier doch gerade in den schwierigen Fällen, in den Krisen stets mehrere 
Faktoren gleichzeitig und in kürzester Zeit bedacht und gegeneinander ab-
gewogen werden. Freilich sind in der Öffentlichkeit, in Politik und Medien 
weder die komplexen verfassungsrechtlichen Grundlagen und die differen-
zierten rechtlichen Regelungen des Familien- bzw. des KJH-Rechts bekannt 
noch werden die Prinzipien und Standards sozialpädagogischen Handelns 
im Rahmen des Kinderschutzes und der KJH verstanden. Gerade diese 
höchst komplexen Fragestellungen und schwierigen Klärungs- und Verän-
derungsprozesse machen die Sozialarbeit in der KJH zu einem höchst an-
spruchsvollen Arbeitsfeld.

Die Inobhutnahme ist eine Intervention im Bereich des Kinderschutzes, es 
geht vielfach um die Sicherung des Kindeswohls in eskalierten Konflikten 
und akuten Gefährdungssituationen, um Schutz vor extremer Vernachlässi-
gung, Misshandlung und Missbrauch. Welcher Anlass auch immer zu einer 
Inobhutnahme führt, es geht immer um die Bewältigung einer anders nicht 
mehr zu bewältigenden Situation und damit um Krisenintervention. Aller-
dings ist die Krisenintervention in der Jugendhilfe nicht auf die Inobhutnah-
me beschränkt, vielmehr steht diese am Ende eines Kontinuums sozialpäd-
agogischer Interventionen zur Abwendung das Kindeswohl beeinträchtigen-
der Situationen und Lebensbedingungen. Die Inobhutnahme ist deshalb 
konzeptionell in einem Gesamtsystem sozialpädagogischer Kriseninterven-
tion der Jugendhilfe zu entwickeln.

Ziel dieser Arbeitshilfe ist es, mit einer interdisziplinären Perspektive und 
gleichzeitig der erforderlichen disziplinär-fachlichen Gründlichkeit eine 
Orientierung für die schwierige Arbeit im Alltag der Krisenintervention 
durch die Jugendhilfe zu geben. Für Studierende und Neueinsteiger sollen 
die Ausführungen eine umfassende Darstellung der interdisziplinären 
Grundlagen der Krisenintervention in der Jugendhilfe liefern, erfahrenen 
Praktikern insbesondere der Jugendschutzstellen und Jugendämter soll die 
Arbeitshilfe Klärung und Antworten für die konkreten im Arbeitsalltag im-
mer wieder auftretenden Einzelfragen bieten.
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Zu den besonders erfreulichen Erfahrungen bei der Arbeit an diesem Buch 
zählt die Unterstützung von zahlreichen Kollegen aus Wissenschaft und 
Praxis. Prof. Dr. Maud Zitelmann hat mir ihre noch unveröffentlichten 
Daten aus der bundesweiten Befragung der Iohn-Stellen zur Verfügung ge-
stellt (vgl. Kap. 2.3) und war mir eine besonders kollegiale und fachkundige 
Gesprächspartnerin. Dr. Jens Pothmann von der Arbeitsstelle KJH-Statistik 
der Universität Dortmund hat mir einige nicht unmittelbar aus der amtli-
chen Statistik des Statistischen Bundesamtes ersichtliche Daten übermittelt 
und weitere wichtige Hinweise gegeben. Viel gelernt habe ich in der fach-
lichen Auseinandersetzung mit engagierten Kollegen und Kolleginnen der 
Praxis, für konkrete Anregungen und Diskussionen sei an dieser Stelle ins-
besondere den Mitgliedern des Arbeitskreises Inobhutnahme der IGfH ge-
dankt, ebenso Andreas Neumann-Witt vom Jugendnotdienst Berlin, Roland 
Levin, Ulla Lerch-Fricke und den Fachkräften der Clearingstelle des Ju-
gendamts Hannover, der Jugendhilfestation Barsinghausen sowie der Kin-
der- und Jugendhäuser GmbH in Jena. So wichtig die Unterstützung der 
Kolleg:innen war, Fehler gehen zu meinen Lasten. Kritik und sonstige 
Rückmeldungen nehme ich gerne entgegen.

Hannover im Februar 2008

Thomas Trenczek
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Teil I:�	� Sozialwissenschaftliche Grundlagen

(Trenczek, Düring, Neumann-Witt, Pothmann)

1.�	 �Krisenintervention in der Kinder- und Jugendhilfe –  
Sozialpädagogischer Hintergrund

1.1�	� Krise als Interventionsanlass für die Kinder- und Jugendhilfe

Mit dem Begriff „Krise“ wird in der psychosozialen Arbeit üblicherweise 
eine akute, temporäre, für die Akteur:innen problematisch-belastende, mit-
unter zugespitzte Situation, ein sog. kritisches Lebensereignis (critical life 
event) bezeichnet, die mit ihren herkömmlichen Problembewältigungsmus-
tern anscheinend nicht gelöst werden kann.4 Etymologisch weist der Krisen-
begriff5 allerdings auch auf einen Konflikt6 und damit eine noch offene Ent-
scheidungssituation hin. Er ist also nicht zwingend negativ besetzt, der posi-
tive Ausgang ist nicht ausgeschlossen. Menschliche Krisen werden seit den 
in den 1950/60er Jahren durchgeführten Arbeiten von Gerald Caplan zwar 

4	 Vgl. z. B. Caplan 1964, 53; Cullberg 1978, 26; Sonneck et al. 2016, 15; Stein 2020, 23 ff.; Ulich 
1987, 37 u. 49 ff.; Wolfersdorf/Etzersdorfer 2022; im Hinblick auf Kinder und Jugendliche 
Wempe 2019. Zu kritischen Lebensereignissen (Krisen) als Gegenstand der Sozialen Arbeit 
vgl. insb. Adl-Amini 2004; Böhnisch/Schröer 2013; Filipp/Aymanns 2018; Finkeldei 2011; 
Heiland 2012; Mennemann 2000, 207 ff.; Ortiz-Müller et al. 2021; Schuchardt 1988.

5	 Krise (griechisch: krísis – „Beurteilung“, „Entscheidung“). Die Bivalenz von Krisen wird 
vielfach mit dem Hinweis auf das aus zwei Schriftzeichen bestehende Wort in der chinesi-
schen Sprache verdeutlicht (vgl. Mennemann 2004, 207; Sonneck et al. 2016, 29). Während 
das eine Zeichen („wei“) „Gefahr“ bedeutet, meint das andere („ji“) „Gelegenheit“ und 
„Chance“. In Anlehnung an das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erikson 
(1989, s. u. Fn. 26) sind Krisen (bi)polar zu begreifen, um in ihnen eine Aufgabe zur Entwick-
lung und Reifung sowie zur Bewusstseinsentwicklung zu entdecken (Adl-Amini 2004, 
170 ff.). Im Hinblick auf die psychosoziale Arbeit spricht man statt von Bivalenz besser von 
Ambivalenz, um nicht nur die Zweipoligkeit, sondern die Gleichzeitigkeit von widerstrei-
tenden Wahrnehmungen, Gefühlen und Handlungsmustern deutlich zu machen.

6	 Krise entspricht insoweit dem Konfliktbegriff, der ebenfalls ergebnisoffen mit den zwei 
Polen Risiko und Chance zu begreifen ist. Nicht bearbeitete Konflikte sind häufig durch eine 
eskalierende Dynamik gekennzeichnet, sie führen mitunter zu extremen Veränderungen der 
Lebenssituation und verdichten sich dabei gelegentlich zu Lebenskatastrophen, in denen 
familiäre und sonstige Alltagstrukturen zerfallen. So nahe sich die Begriffe Krise und Kon-
flikt insoweit stehen, so ist im Hinblick auf die angemessene Intervention zumindest zu 
unterscheiden zwischen der primär ein Individuum betreffenden, mit dem Gefühl der Über-
forderung verbundenen Krisensituation und dem sozialen Konflikt zwischen zwei Parteien, 
der durch eine als Beeinträchtigung empfundene Unvereinbarkeit im Denken, in der Wahr-
nehmung, im Wollen oder von Interessen verstanden wird. Soweit in der Praxis Mediation 
als Intervention auch zur Regelung von Krisen angewandt oder empfohlen wird, ist Vorsicht 
geboten, da Mediation methodisch Zeit benötigt und sich i. d. R. (insb. in Trennungs- und 
Scheidungssituationen) gerade nicht (immer) als akute Krisenintervention eignet. Dies 
schließt freilich ein mediatives Handeln in Konflikten und eine entsprechende Kommunika-
tionsführung nicht aus (zu den Grundlagen der Mediation vgl. Trenczek et al. 2017).


